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Delegiertenversammlung am 23. März 2010
· Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes –
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

wie die staatlichen Gesetze, so ist auch das Mitarbeitervertretungsgesetz einem stetigen Wandel unterzogen. Seit 1992 erfuhr das kirchliche Gesetz verschiedentlich Veränderungen; die letzte wurde im Herbst letzten Jahres in Ulm beschlossen. Auf der zweiten Tagung der 11. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde am 29. Oktober 2009 das fünfte Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland beschlossen. Bis das Änderungsgesetz von der Synode verabschiedet werden konnte, bedurfte es einer längeren Vorlaufszeit mit mehreren Anhörungen. Die meisten Forderungen der Dienstgeber als auch der Dienstnehmer fanden in diesem Gesetz jedoch keine Berücksichtigung. 

Frau Justizrätin Fleckenstein brachte den Gesetzentwurf im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland in die Synode u. a. mit folgenden Worten ein, ich zitiere: „Was sind die Gründe für die fünfte Novellierung dieses Gesetzes? Im materiellen Bereich sollen eine Reihe von Klarstellungen und Konkretisierungen erreicht werden, so z. B. im Hinblick auf das aktive Wahlrecht bei der Freistellung aufgrund einer Altersteilzeitvereinbarung. Weiterhin macht das in den Gliedkirchen und in der Diakonie in den Jahren 2006 bis 2008 in Kraft getretene neue Arbeits- und Tarifrecht einige Anpassungen erforderlich, so z. B. in Bezug auf das eingeschränkte Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretungen bei der Eingruppierung.“
Wie diese Modifikationen im Einzelnen aussehen, werde ich nun versuchen, darzustellen.
· Bild 2:
Aufgrund der föderalen Struktur der Evangelischen Kirche in Deutschland wird diese Gesetzesänderung in Baden zunächst keinen Niederschlag finden. Wie Hartmut in seinem Bericht im letzten Rundbrief bereits hingewiesen hat, bedarf es eines separaten Änderungsgesetzes, welches die badische Landessynode beschließen muss. Voraussichtlich auf der diesjährigen Herbstsynode und nicht wie zunächst geplant, auf der Frühjahrssynode, wird eine entsprechende Gesetzesänderung beraten und beschossen werden. Dies ist jedoch nicht mein Thema; hierzu wird Daniel anschließend berichten bzw. welche Wünsche oder auch Forderungen wir hierzu haben. Meine Aufgabe ist es, euch die Veränderungen darzustellen und sie den badischen Paragrafen gegenüber zu stellen.
Bild 3:
Grundlage für meinen Vortrag ist die in Nummer 12 aus 2009 im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlichten Veränderungen. Diese wurden dann in einem zweiten Schritt in die bisherige MVG.EKD-Fassung eingebaut. Wer möchte, kann das am 1. Januar 2010 inkraftgetretene Gesetz seit dem 15. Januar 2010 im Amtsblatt nachlesen. 
· Bild 4:
Das badische Gegenstück basiert auf der am 15. Januar 2005 im Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden Nummer 1a veröffentlichter Fassung.
In meinem Vortrag habe ich nicht alle Veränderungen aufgenommen, sondern nur die wesentlichen herausgegriffen. Aber das sind auch nicht wenige.

Außerdem habe ich dem novellierten EKD.Text den badischen gegenübergestellt, jeweils auf getrennten Bildern. Von der Erstellung einer dreiteiligen Synopse – also aktueller Stand auf EKD-Ebene, aktuelle badische Fassung sowie unsere Wünsche bzw. Forderungen – haben wir abgesehen, da nur die Leserinnen und Leser in der ersten Reihe die Buchstaben entziffern hätten können. 
· Bild 5:
Benachbarte Dienststellen können eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Rahmen einer Wahlgemeinschaft bilden. Die Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen bietet sich insbesondere dann an, wenn eine Dienststelle allein zu wenig Beschäftigte hat, um eine eigene Mitarbeitervertretung zu bilden. 
„In der bisherigen Praxis galt die erforderliche einvernehmliche Festlegung der beteiligten Dienststellenleitungen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für die Dauer der Amtsperiode; eine entsprechende Regelung hierzu fand sich in § 5 MVG.EKD nicht. Eine Norm für die Bindung dieser Entscheidung an die nächste Amtszeit wird nun in § 5 MVG.EKD aufgenommen, um auch mögliche Fragen nach Widerrufsmöglichkeiten während der Amtszeit der gebildeten gemeinsamen Mitarbeitervertretung zu vermeiden.“ so die Begründung zur diesem Gesetz.
· Bild 6:
Im badischen Gesetzestext fehlt zurzeit noch die entsprechende Regelung.

· Bild 7:
Eine wesentliche Veränderung wurde in § 9 MVG.EKD vorgenommen; es erfolgte hier eine Angleichung an § 7 des Betriebsverfassungsgesetzes. 
Ergänzend klargestellt wurde, dass die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindenden Beschäftigten nicht wahlberechtigt sind.
· Bild 8:
Der bisherige Text bleibt uns Badener zumindest bis zur Herbstsynode noch erhalten. Um bei uns bis dato zur Wahlurne gehen zu können, muss die oder der Wählende am Wahltag mindestens drei Monate der Einrichtung angehören. Die bislang mit der EKD-Fassung identischen und nun auf Bundesebene wegfallenden Schriftzeichen sind unterstrichen. Auch in einem Grundbuch werden die wegfallenden Veränderungen unterstrichen und nicht durchgestrichen.
· Bild 9:
Für die Durchführung der Wahl der Mitarbeitervertretung alle vier Jahre benötigen die Mitglieder des Wahlvorstandes umfassende Kenntnisse zu den Bestimmungen des MVG.EKD sowie der Wahlordnung. Deshalb haben nun die Mitglieder des Wahlvorstandes einen gesetzlich normierten Fortbildungsanspruch in Höhe von zwei Arbeitstagen. 

· Bild 10:

In der badischen Landeskirche war und ist die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen scheinbar nicht notwendig, zumindest dann nicht, wenn man einen Blick in unser Mitarbeitervertretungsgesetz wirft. Hier ist zurzeit noch keine diesbezügliche Regelung zu finden. Aber brauchen wir Badener so etwas überhaupt?
· Bild 11:
Bei § 16 MVG.EKD erfolgte ein Streichkonzert. In der bisherigen Regelung des Absatzes 1 war abschließend geregelt, in welchen Fällen die Neuwahl einer Mitarbeitervertretung während der regulären Amtszeit unverzüglich zu erfolgen hat. Durch diese Neuwahl außerhalb der Amtszeit sollte beim Sinken der Mitgliederzahl, Rücktritt oder Auflösung der Mitarbeitervertretung die Vakanz, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne gewählte Interessenvertretung sind, möglichst kurz gehalten werden.
· Bild 12:

Wie Absatz 1 vor der Novellierung ausgesehen hat und in Baden momentan noch aussieht, ist auf diesem Bild gut ersichtlich. Die unterstrichenen Zeilen sind auf der Bundesebene abhanden gekommen.
· Bild 13:

§ 16 MVG.EKD wurde nun dahingehend geändert, dass eine Neuwahl nur noch bei Rücktritt oder Auflösung der Mitarbeitervertretung unverzüglich erfolgen muss. Soweit die Zahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel unter die vorgeschriebene Zahl gesunken ist, ist künftig unverzüglich eine Nachwahl durchzuführen, um die Mitarbeitervertretung vor Ablauf ihrer Amtszeit zu ergänzen. 

Eine Ausnahme hiervon wurde zur Vermeidung eines erheblichen Verwaltungsaufwandes vorgesehen, wenn die Amtszeit der Mitarbeitervertretung zum Zeitpunkt des Sinkens der Mitgliederzahl bereits mehr als drei Jahre betragen hat. Sollte dieser Zeitraum überstritten sein, muss dann anstelle der Nachwahl eine Neuwahl stattfinden.
· Bild 14:

Im badischen Gesetz ist diese Regelung nicht zu finden.

· Bild 15

Der Text auf dem nächsten Bild sieht ziemlich komprimiert aus; lässt sich aber auf einen wesentlichen bedeutenden Satz reduzieren. Die fettgedruckten Buchstaben sagen nichts anderes aus, als dass die teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Schulungen nicht schlechter gestellt werden dürfen als vollzeitbeschäftigte. Die gesetzliche Regelung wurde dahingehend ergänzt, dass die tatsächliche Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen ungeachtet des jeweiligen Beschäftigungsumfang als Arbeitszeit gilt, höchstens jedoch die tägliche Arbeitszeit einer vollzeitigbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines vollzeitigbeschäftigten Mitarbeiters.

Durch die Aufnahme dieser Regelung entsprechend § 37 Betriebsverfassungsgesetz soll teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme an ganztägigen Veranstaltungen erleichtert werden. 
· Bild 16:

Wer diese Norm in der badischen Fassung sucht, sucht momentan vergeblich. Ich hoffe, die Landessynode übernimmt im Herbst diesen Passus.

· Bild 17:
Bislang mussten bei diesem Thema nur die „Diakoniker“ zuhören, die anderen durften auf Pause drücken. Dies hat sich nunmehr geändert.
Bitte jetzt nicht versuchen, alle Wörter zu lesen und zu verstehen. Zuhören reicht völlig aus.
Die Möglichkeit zur Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen für Mitarbeitervertretungen in rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 2003 eingeführt wurde, wurde nun auch den Mitarbeitervertretungen in Dienststellen der verfassten Kirche ermöglicht. Das heißt, es gibt hier keinen Unterschreidung mehr zwischen verfasster Kirche und Diakonie.

Zwei Anmerkungen bzw. Fragen seien mir an dieser Stelle erlaubt: 
1. Nur Mitarbeitervertretungen in Einrichtungen ab mindestens 150 Beschäftigten können von dieser Neuregelung profitieren, die anderen nicht. Dies ist weiterhin nicht schlimm, da schließlich nur die betriebliche Interessenvertretungen in Kirchengemeinden und diakonischen Unternehmen ab dieser Größenordnung wissen müssen oder sollten, wie es um ihre Einrichtung steht. Die anderen brauchen das nicht.
2. Was ist ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis in einer Einrichtung der Kirche oder der Diakonie? Im Zweifelsfall doch alles oder? 
Aber da wir unter den Begriffen Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse sicherlich alle das gleiche verstehen, dürften hier in der Praxis keine Probleme auftreten?
· Bild 18:

Der Kirchengerichtshof der EKD in Hannover hat in seinem Beschluss vom 31. Oktober 2005 festgestellt, dass eine Dienststellenleitung über die Informationspflicht in wirtschaftlichen Fragen hinaus verpflichtet ist, dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal im Jahr entsprechende Unterlagen zur wirtschaftlichen Lage der Dienststelle auszuhändigen. Hierzu zählt der Kirchengerichtshof beispielsweise die geprüften und testierten Jahresabschlüsse. 
Durch die nun vorgenommene Ergänzung wird das allgemeine Informationsrecht des Ausschusses für Wirtschaftsfragen als Grundlage für die Erörterung wirtschaftlicher Fragen mit der Dienststellenleitung sowie die Beratung der Mitarbeitervertretung konkretisiert. Die Regelung entspricht weitgehend § 106 Betriebsverfassungsgesetz.
Auch die Begründung zum Gesetzesentwurf bringt meines Erachtens keine Klarheit in diese „Verbesserung“.
· Bild 19:

Die bisherige badische Fassung ist in der Wortwahl etwas bescheidener. Eine Seite reicht hier aus.
· Bild 20:

Die Änderung in § 26 Absatz 2 MVG.EKD ist rein deklaratorisch. Nun ist festgeschrieben, dass bei einer Abstimmung bei Stimmengleichheit der Antrag abgelehnt ist.

· Bild 21:

In Baden brauchen wir diese Regelung nicht. Da bestimmt die oder der Vorsitzende, wie abgestimmt wird. Basta! 
· Bild 22:
Nach § 23a MVG.EKD kann die Mitarbeitervertretung die Bildung von Ausschüssen beschließen und ihren Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen. Für die Sitzungen dieser Ausschüsse sollen dieselben Erfordernisse und Verfahrensvorschriften zu Sitzungsniederschriften gelten wie für die Sitzungen der Mitarbeitervertretungen. In der Praxis bedeutet dies, dass nun auch alle Ausschusssitzungen protokollarisch erfasst werden müssen. 
· Bild 23:

Im Herbst ist hier in Baden sicherlich eine Aufholjagd angesagt.
· Bild 24:

Das Reisekostenrecht des Bundes sieht seit einigen Jahren bei der Gewährung von Reisekosten keine Differenzierung mehr nach der jeweiligen Eingruppierung im Arbeitsverhältnis vor. Auch sind aufgrund der Modifizierung im Tarif- und Arbeitsrecht die früheren Vergütungsgruppen übergeleitet worden. Die entsprechende Regelung wurde aus diesem Grunde ersatzlos gestrichen.
· Bild 25: 

Wer den ursprünglichen Text noch einmal lesen möchte, kann unsere Fassung noch bis zum Herbst in die Hand nehmen.

· Bild 26:

Bei diesem Bild ist weder etwas fettgedruckt noch sind Wörter unterstrichen und doch hat dieser Absatz eine keine Veränderung erfahren: es wurden nur drei Wörter weggelassen. Welche dies sind, wird nicht verraten.
· Bild 27:

In der bislang unveränderten badischen MVG-Ausgabe sind sie noch zu finden. Aufgrund der novellierten EKD-Fassung im vergangenen Herbst ist die oder der MAV-Vorsitzende jetzt nicht mehr verpflichtet, auf Antrag der Dienststellenleitung eine Mitarbeiterversammlung einzuberufen. 
· Bild 28:

Zu dieser Änderung ist in der Begründung zum Entwurf des Kirchengesetzes folgendes zu lesen: „Die Mitarbeitervertretung hat im Regelfall die Dienststellenleitung zu den Mitarbeiterversammlungen unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. Hierdurch wird die Dienststellenleitung die Möglichkeit eröffnet, ihrer grundsächlichen Verpflichtung auf jährliche Information über die Entwicklung der Dienststelle in der Mitarbeiterversammlung nachzukommen.
In begründeten Ausnahmefällen ist es bislang der Mitarbeitervertretung nach pflichtgemäßem Ermessen gestattet, eine Mitarbeiterversammlung ohne Dienststellenleitung durchzuführen. Diese Möglichkeit des Ausschlusses ist nicht mit dem Konzept der Dienstgemeinschaft und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung vereinbar. Auf Anregung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland wird § 31 MVG.EKD dahingehend geändert, dass die bisherige Soll-Bestimmung geändert wird und künftig die Dienststellenleitung zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung einzuladen ist. Die Regelung entsprich § 43 Betriebsverfassungsgesetz.“ Soweit das Zitat.
Wie die fettgedruckten Buchstaben jedoch auch aussagen, hat die Mitarbeitervertretung aber auch das Recht, einzelne Tagesordnungspunkte ohne die Dienststellenleitung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu besprechen. 
· Bild 29:

In Baden sind wir noch beim „soll“.

· Bild 30:

§ 33 MVG.EKD sah bisher vor, dass Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Jahr, zu Besprechungen allgemeiner Fragen zusammenkommen sollen. Diese Mindestvorschrift wurde nun aufgrund des tatsächlichen Bedarfs an häufigeren Besprechungen dahingehend geändert, dass Besprechungen künftig mindestens einmal im Halbjahr stattfinden sollen.

· Bild 31:

Auch hier besteht zwischen Rhein und Württemberg noch Änderungsbedarf.
· Bild 32:

„Eine Maßnahme, die der Mitbestimmung unterliegt, darf von der Dienststellenleitung erst dann vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu dieser Maßnahme vorliegt oder diese Zustimmung kirchengerichtlich ersetzt wurde. In § 38 Absatz 3 wurde geregelt, dass eine Maßnahme als gebilligt anzusehen ist, wenn die Mitarbeitervertretung nach Unterrichtung durch die Dienststelle nicht innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung verweigert oder eine mündliche Erörterung beantragt. Diese Frist von zwei Wochen kann von der Dienststellenleitung in dringenden Fällen abgekürzt werden. Jedoch war bisher nicht geregelt, in welchem Umfang eine Kürzung vorgenommen werden kann. Durch eine ergänzende Regelung wurde nun festgestellt, dass die Frist bis auf drei Arbeitstage abgekürzt werden kann.“
Weiter ist in der Gesetzesbegründung zu lesen: „Die Mitarbeitervertretung kann die Erörterung der beabsichtigten Maßnahme mit der Dienststellenleitung verlangen. Hat die Mitarbeitervertretung die Erörterung rechtszeitig verlangt, so tritt die Zustimmungsfiktion nach § 38 MVG.EKD nicht ein. 
Die Dienststellenleitung sollte im Rahmen der Erörterung jedoch über Umstände und Tatsachen der Zustimmungsverweigerung der Mitarbeitervertretung informiert werden. Diese Information dient der Abwägung, ob sie der Haltung der Mitarbeitervertretung folgen kann oder ob das Kirchengericht angerufen wird. Um hier eine Klarstellung der bisherigen Regelung zu erreichen, wird die Regelung ergänzt, dass im Fall der Erörterung die Zustimmung der Mitarbeitervertretung als erteilt gilt, wenn diese ihre Zustimmung nicht innerhalb einer Woche nach Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert. § 38 MVG.EKD wurde nun entsprechend angepasst, da nun auch im Fall der Erörterung eine schriftliche Weigerung vorliegen muss, bevor die Dienststelle das Kirchengericht anrufen kann.“
Mit dieser Neuregelung wird, sofern sie im Herbst im badischen Fuß fassen wird, in der Praxis sicherlich problemlos umgegangen werden können, da jede Mitarbeitervertretung, und sei sie auch noch so klein, jederzeit die Möglichkeit hat, einen mit dem kirchlich/diakonischen Arbeits- und Mitbestimmungsrecht versierten Fachanwalt für Arbeitsrecht mit der Erstellung des notwendigen Ablehnungsschreiben zu beauftragen. Des Weiteren ist eine Woche eine sehr lange Zeit und außerdem macht die oder der MAV-Vorsitzende in diesen sieben Tagen an 24 Stunden dann nichts anderes mehr als sich um dieses wichtige, alles entscheidende Schreiben zu kümmern. Wo liegt da das Problem?
· Bild 33:

Die alte badische Fassung ist mir da aber immer noch lieber. Hier reicht es bisher aus, wenn eine der beiden Seite das Scheitern der Erörterung erklärt.
· Bild 34:

Nochmals Mitbestimmung. Liegt das entsprechende Ablehnungsschreiben der Mitarbeitervertretung der Dienststellenleitung vor, kann sie innerhalb von zwei Wochen das Kirchengericht anrufen.
· Bild 35:

Im westlichen Teil unseres Bundeslandes darf auch noch nach der alten, im Text unterstrichenen Regelung, verfahren werden.
· Bild 36:

Beim nächsten Paragrafen habe ich mich nicht getraut, diesen in seiner vollen Länge darzustellen. Bescheidenheit sei hier angesagt, da lediglich zwei von 15 Punkten verändert wurden.
Beim Buchstaben d wurde die Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen eingefügt. Hier werden, sofern dieser Teil im Herbst wortgleich übernommen werden sollte, in der Praxis sicherlich Probleme auftreten. Ich möchte nochmals auf die diesbezüglichen Ausführungen von Hartmut im letzten Rundbrief hinweisen. Er schrieb im Dezember 2009 folgendes: „Etliche Arbeitnehmervertreter/innen haben aus diesem Zusatz geschlossen, dass damit die Vorlage der konkreten Dienstpläne nun nicht mehr zustimmungspflichtig sei. Ich persönlich sehe das anders. Da auch weiterhin die Festlegung der täglichen Arbeitszeit mitbestimmungspflichtig ist, bleibt meines Erachtens auch der konkrete Dienstplan mitbestimmungspflichtig, wenn er die Festlegung der täglichen Arbeitszeit vornimmt.“ 
Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Richter am Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover den neuen Gesetzestext durchlesen werden müssen.

Des Weiteren wurde der Buchstabe o) eingefügt. Der Mitbestimmungstatbestand Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen wurde nicht neu erfunden, sondern aus § 87 Absatz 1 des Betriebverfassungsgesetzes abgeschrieben.
· Bild 37:

Die badische Fassung ist für diese beiden Ergänzungen noch aufnahmefähig.

· Bild 38:

Buchstabe c) wurde einer Abmagerungskur unterzogen, bei der drei Punkte auf der Strecke blieben. 

· Bild 39:
Bei den wegfallenden Punkten handelt es sich um Festlegung der Fallgruppe, Wechsel der Fallgruppe und Umgruppierung. In der badischen Version sind diese Begriffe noch enthalten, wie hier deutlich zu sehen ist.

Die Verfasser der Gesetzesbegründung für die Novellierung schreiben hierzu, ich zierte: „Im Rahmen der Modifizierung des Tarif- und Arbeitsrechts sind durch die Überleitung der früheren Vergütungsgruppen in Entgeltgruppen auch die bisher zugehörigen Fallgruppen enthalten. Eingruppierungen erfolgen künftig nur noch in die nach dem Überleitungsrecht festgelegten Entgeltgruppen. Eine weitere Differenzierung dieser Entgeltgruppen ist bislang nicht vorgesehen. Aufgrund des Wegfalls der Vergütungs- und Fallgruppen wird § 42 Buchstabe c) MVG.EKD entsprechend geändert.“
Diese Neufassung geht meines Erachtens zu Lasten der Mitarbeitervertretungen, da die Stufenzuordnung nicht in den Mitbestimmungskatalog mitaufgenommen worden ist, die Dienstgeber jedoch in bestimmten Bereichen ein Gestaltungsspielraum haben.
· Bild 40:

Auch beim nächsten Bild war der Radiergummi wieder am Werk, wie wir beim Lesen der badischen Ausgabe noch feststellen werden.

· Bild 41:

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme an dieser Versammlung nur schwer oder gar nicht möglich war und sie somit ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten. Aus diesem Grund soll diesen Mitarbeitenden die Teilnahme an der Wahl erleichtert werden. § 50 Absatz 1 MVG.EKD wurde dahingehend geändert, dass die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr an das Abhalten einer entsprechenden Versammlung gebunden ist.
· Bild 42:

· Bild 43:
Danke für eure Aufmerksamkeit!!!

